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VERZEICHNIS JENER PUNKTE, WELCHE IM RUSWILER VERTRAG AUSGELASSEN

WURDEN UND IN JENEM VON LUZERN EINGANG FANDEN

- Dem Artikel über die Beilbriefe ist folgendes beizufügen : Für
einen Pfandbrief sollen nicht mehr als 20 Batzen bezahlt wer¬
den .

- Zusatz zum Artikel Fall und Ehrschatz : In letzter Zeit seien
an einigen Orten Klagen laut geworden , dass die Söhne neuer¬
dings den Fall und Ehrschatz sowohl beim Tod des Vaters als
auch beim Auskauf der Schwestern bezahlen müssten . Da dies
nicht überall gebräuchlich sei und das liegende Gut keine Ver¬
änderung erfahre , sei der Ehrschatz in letzterem Fall nicht
zu fordern.



Folgende Punkte fehlen vollständig :

- Die Kosten für die Erhaltung der Findelkinder sollen nicht den
Aemtern Überbunden werden , es sei denn , sie würden dazu selber

Anlass geben.

- Bei Schuldsachen soll jeder dort belangt werden , wo er "mit

feuwr und liecht " sesshaft ist . Wenn einer wegen laufender

Schulden ins Gefängnis geworfen werde , soll er die Möglichkeit
haben , sich durch Pfänder loszukaufen.

Diese Artikel sollen im Namen aller Abgeordneten durch das Siegel
von Altammann Beat II . Zurlauben Rechtskraft erhalten.

Kopie von Beat II . Zurlauben
AH 16 , 134 - Blatt 134v leer
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